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technisch-ökonomische und andere 
Zusammenhänge und fördert deshalb 
das Denken und Handeln im betrieb
lichen und gesellschaftlichen Interesse; 
trägt zur Qualifizierung und zur Vor
bereitung der Werktätigen auf er
höhte Anforderungen der Produktion 
bei, die sich aus dem wissenschaftlich- 
technischen Fortschritt ergeben; ist 
sichtbarer Ausdruck der Veränderung 
des Charakters der Arbeit und der 
Entwicklung der sozialistischen De
mokratie in unserer Gesellschaft. 
Diese politisch-ideologischen Zielstel
lungen der N. sind vor allem bei der 
planmäßigen Neuerertätigkeit im 
Rahmen von Neuerervereinbarungen 
durch richtige Auswahl und Erläute
rung der Neuereraufgaben, durch rich
tige Zusammensetzung der Kollektive 
und eine entsprechende Organisation 
der kollektiven Arbeit, durch betrieb
liche Anleitung und Unterstützung der 
Kollektive von den Leitern zielstre
big durchzusetzen. Bei der Entwick
lung und ständigen Förderung der 
Ncuerertätigkeit haben auch die ge
sellschaftlichen Organisationen, ins
besondere die betrieblichen Gewerk
schaftsleitungen, eine hohe Verant
wortung. Gesetzliche Grundlage ist 
die Neuererverordnung. Sie ent
hält die grundlegenden Aufgaben der 
Leiter zur Entwicklung der N., die 
Rechte der Neuerer, die Aufgaben 
der Betriebe zur Planung der Neue
rertätigkeit, zum Abschluß von Neue
rervereinbarungen, zur Bearbeitung 
und zur betrieblichen und über
betrieblichen Durchsetzung von Neue
rungen sowie zur moralischen und 
materiellen Anerkennung der Neue
rerleistungen (-> Neuererrecbt).

Neuererrecht: rechtliche Regelung 
der gesellschaftlichen Verhältnisse, 
die bei der Erarbeitung und Nutzung 
von Neuerungen entstehen, gerichtet 
auf die weitere Intensivierung der 
Produktion durch sozialistische Ra
tionalisierung in Einheit mit der stän
digen Verbesserung der Arbeits
und Lebensbedingungen. Das N. ist

ein wichtiges Instrument zur Ent
wicklung und Förderung der -> 
Neuererbewegung als Massenbewe
gung schöpferischer Initiativen der 
Werktätigen im —sozialistischen 
Wettbewerb. Die Funktion des N. 
besteht demgemäß darin, die Effek
tivität der Neuerertätigkeit bei der 
Durchsetzung des —> wissenschaft
lich-technischen Fortschritts, insbeson
dere bei der sozialistischen Rationa
lisierung und der Verbesserung der 
Arbeits- und Lebensbedingungen, 
planmäßig zu erhöhen. Dem N. in 
Verbindung mit dem -h>- Erfinder
und Patentrecht kommt weiterhin die 
Aufgabe zu, die schnelle und um
fassende Einführung der Ergebnisse 
der Neuerertätigkeit zu organisie
ren und durchzusetzen. Das N. legt 
die Rechte und Pflichten der Neue
rer fest. Die leitenden Funktionäre 
der Betriebe sind für eine ständige 
Erhöhung der bewußten Teilnahme 
von Arbeitern und anderen Werktä
tigen an der Neuererbewegung und 
für die Einhaltung der Rechte der 
Neuerer verantwortlich. Die Gewerk
schaften kontrollieren die Wahrung 
der Rechte der Neuerer sowie die 
Einhaltung der sozialistischen Gesetz
lichkeit in der Neuererbewegung. 
Das N. lenkt die Tätigkeit der Neue
rer auf die Schaffung von Neuerun
gen, die geeignet sind, die Arbeits
produktivität zu steigern, die Selbst
kosten zu senken, die Verwaltungs
arbeit zu vereinfachen und zu ratio
nalisieren, den Gesundheits- und Ar
beitsschutz, den Brandschutz und die 
technische Sicherheit zu verbessern 
und dadurch einen wirtschaftlichen 
oder sonstigen Vorteil für die Ge
sellschaft zu erbringen. Zur Durch
führung wissenschaftlich-technischer 
Untersuchungen, zur Erarbeitung von 
Analysen und Einschätzungen, zum 
Auffinden und Präzisieren von Auf
gabenstellungen für die Forschung, 
Entwicklung und Organisation so
wie für die Überleitung von Neue
rungen in die Produktion werden 
zwischen den Betrieben und den Kol-


